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Moderne Vergütungssysteme sollen durch 
gezielte Anreize dazu beitragen, die Interessen 
der Beteiligten zu harmonisieren und die 
Grundlage für eine Maximierung des Nutzens 
der Patienten und der Versichertengemeinschaft 
schaffen. Dazu bedarf es neben eines austarierten 
Einsatzes verschiedener Vergütungselemente 
auch eines regelmäßigen Evaluationsprozesses, 
auf dessen Basis das Vergütungssystem flexibel 
u.a. an gesundheitspolitische, technische und 
medizinische Veränderungen angepasst werden 
kann, um die Versorgung weiter zu verbessern.

1. Einleitung 

Die gesundheitliche Versorgung in 
Deutschland befindet sich auf einem der 
höchsten medizinischen Niveaus weltweit. 
Zum Erhalt der Leistungsfähigkeit des 
Gesundheitssystems bedarf es flexibler 
Anpassungen an die sich schnell verän-
dernden Rahmenbedingungen. In sozi-
alen Vollversicherungssystemen werden 
regulatorische Eingriffe notwendig, um 
die Interessen der beteiligten Akteure in 
Einklang zu bringen. 

Wesentliche Stellung nimmt dabei die 
Vergütung ärztlicher Leistungen ein. Dabei 
geht es nicht darum einer Ökonomisierung 
der Medizin Vorschub zu leisten, vielmehr 
dienen kluge und moderne Vergütungs-
systeme dazu, Ressourcen möglichst dort 
einzusetzen, wo sie den größten Nutzen für 
die Versicherten stiften. Vergütungssyste-
me sollen eine steuernde Wirkung entfalten 
und verschiedene Interessen miteinander 
bestmöglich in Einklang bringen, um Ver-
sorgungsziele zu erreichen und Defizite auf 
empirischer Basis abzubauen.

2. Zielrahmen eines modernen 
Vergütungssystems

Ein gutes Vergütungssystem sollte am 
Patientenwohl ausgerichtet sein, die In-
teressen der Versichertengemeinschaft 
berücksichtigen sowie den Ärzten eine 
faire Entlohnung ermöglichen. Hinsicht-
lich einer optimalen Versorgung ist der 
Nutzen der Patienten und Versicherten, 
unter Berücksichtigung der Kosten, zu 
maximieren. Zur Erreichung dieser pri-
mären Ziele sollte das Vergütungssystem 
entsprechende Anreize zur Verbesserung 
der Versorgung setzen sowie eine Vertei-
lungsfunktion der knappen Ressourcen 
übernehmen (Breyer et al. 2013).

Ausrichtung am Patientenwohl

Kernaufgabe eines Gesundheitssystems 
ist die Behandlung erkrankter Personen. 
Damit stehen Patientinnen und Patienten 
naturgemäß im Zentrum. Ein effizientes 
und modernes Vergütungssystem muss 
daher darauf ausgerichtet sein, eine hohe 
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werden, wo sie den Nutzen der Versi-
chertengemeinschaft maximieren. 

Faire Entlohnung der Ärzte

Die Tätigkeit als freiberuflich niederge-
lassener Arzt setzt ein hohes Qualifika-
tionsniveau voraus, welches eine lange 
Ausbildungszeit mit sich bringt. Ein 
hohes Maß an intrinsischer Motivation 
zur ärztlichen Tätigkeit ist daher eine 
Grundvoraussetzung für eine erfolg-
reiche Niederlassung. Darüber hinaus 
bringt der Arztberuf ein ebenso großes 
Maß an Verantwortung sowohl gegen-
über Patienten als auch Mitarbeitern mit 
sich. So hat der Arzt nicht nur ein berech-
tigtes Interesse an einer wirtschaftlich 
erfolgreichen Praxisführung, vielmehr ist 
eine wirtschaftliche Praxisführung, trotz 
eines verhältnismäßig geringen unterneh-
merischen Risikos, als eine Verpflichtung 
gegenüber Mitarbeitern und Versicherten 
zu gewährleisten. Diese Aspekte müssen 
in einem modernen Vergütungssystem 
Berücksichtigung finden und es muss 
dafür Sorge getragen werden, dass die 
Abrechnungsmöglichkeiten unter Be-
rücksichtigung von Wirtschaftlichkeits-
aspekten für eine faire und verantwor-
tungsbewusste Vergütung ausreichen, 
um unabhängig von der Fachrichtung 
eine eigene Praxis wirtschaftlich und 
unter Einbeziehung der Interessen der 
Patienten und der Versichertengemein-
schaft führen zu können. Dazu sollte 
das Vergütungssystem aufwandsgerechte 
Abrechnungsmöglichkeiten beinhalten 
und dazu beitragen, die intrinsische 
Motivation eines Arztes an einer guten 
Leistungserbringung durch das Setzen 
von Anreizen extrinsisch zu fördern. So 
lassen sich in einem optimalen System 
die intrinsische und die extrinsische 
Motivation harmonisieren. Dies setzt 
die Abwesenheit jeglicher verzerrender 
Fehlanreize voraus, welche dazu führen, 
dass die Interessen der Leistungserbrin-
ger nicht mit denen der Patienten oder der 
Versichertengemeinschaft in Einklang 
stehen.

Häufig sind die Interessen von Ärzten, 
Patienten und Versichertengemeinschaft 
bereits a priori gleichgerichtet, verfolgen 
doch alle Seiten das Ziel einer erfolgrei-
chen Behandlung. Nicht zuletzt durch 
das Vergütungssystem selbst werden je-
doch Anreize geschaffen, die dieser in-
trinsisch gleichgerichteten Motivation 
zuwiderlaufen. Solche Fehlanreize lassen 

und differenzierten Gesundheitswesens 
zu verbessern, kann das Vergütungssys-
tem neben anderen Maßnahmen dazu 
beitragen, den Patienten effektiv durch 
das System zu leiten.

Berücksichtigung der Interessen 
der Versichertengemeinschaft

Die gesetzliche Krankenversicherung in 
Deutschland stellt durch die faktische 
Vollversicherung eine wichtige sozial-
politische Errungenschaft dar. Wesentli-
che Elemente hierbei sind die allgemeine 
Versicherungspflicht und der kollektiv-
vertragliche Leistungsumfang. Da die 
Gesundheitsversorgung außerhalb ei-
nes echten Marktumfeldes stattfindet, 
müssen die kollektiven Interessen der 

Versichertengemeinschaft be-
rücksichtigt und vertreten wer-
den. Die nachhaltige Finan-
zierung und Finanzierbarkeit 
des Gesundheitssystems wird 
gemeinhin als eine zentrale 
Präferenz der Versicherten-
gemeinschaft angesehen. Ein 
Vergütungssystem sollte die 
knappen (und zwangsverbei-

tragten) Ressourcen der Versicherten-
gemeinschaft derart verteilen, dass ihrer 
Verwendung ein maximaler Nutzen für 
die Versicherten gegenübersteht. Die 
Definition und Bewertung des Nutzens 
eines medizinischen Eingriffs ist nicht 
trivial und benötigt nicht nur eine medi-
zinische, sondern auch ethische Betrach-
tung. Versicherungssysteme bedienen 
sich daher eines Hilfskonstruktes: Den 
erkrankten Versicherten sollen alle me-
dizinisch notwendigen und medizinisch 
sinnvollen Behandlungen zuteilwerden. 
Der Gesetzgeber formuliert diesen 
Grundsatz in § 12 SGB V Abs. 1 Satz 1 
als: „Die Leistungen müssen ausreichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie 
dürfen das Maß des Notwendigen nicht 
überschreiten.“ In diesem Kerninteresse 
der Versichertengemeinschaft finden sich 
auch Parallelen zu den individuellen Pa-
tienteninteressen.

Das Vergütungssystem muss den In-
teressen der Versichertengemeinschaft 
Rechnung tragen, indem sichergestellt 
ist, dass medizinisch notwendige Leis-
tungen wirtschaftlich erbracht werden. 
Eine Verschwendung der knappen Res-
sourcen führt dazu, dass die nachhaltige 
Finanzierbarkeit nicht gewährleistet ist 
bzw. Ressourcen nicht dort eingesetzt 

Qualität in der Versorgung zu fördern. In 
Bezug auf die Versorgungsqualität sind 
für den Patienten während einer Behand-
lung vor allem die Struktur- und Prozess-
qualität relevant. Nach einer Behandlung 
ist die Qualität des Ergebnisses sowie die 
Möglichkeit der weiteren Versorgung 
und Nachsorge ausschlaggebend. Diese 
Kriterien sollten in einem effizienten Ver-
gütungssystem Berücksichtigung finden.

Darüber hinaus sollten auch medizi-
nische Behandlungen, die dem Patienten 
nicht nutzen oder sogar schaden, vermie-
den werden. Bei unnötiger oder doppelter 
Diagnostik oder therapeutischen Eingrif-
fen, die einen unmittelbaren gesundheit-
lichen Schaden beim Patienten verursa-
chen, erschließt sich die Notwendigkeit 
zur Vermeidung selbstverständlich direkt. 

Aber auch bei Untersuchungen, die den 
Patienten lediglich mittelbar schaden, ist 
es geboten, das Vergütungssystem derart 
auszugestalten, dass unnötige Untersu-
chungen und somit potenzieller Schaden 
und die Verschwendung von Ressourcen 
vermieden werden. Dazu sollten auch die 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
von ärztlichen Behandlungen unterstützt 
werden. Patienten sollten wissen, welche 
Untersuchungen wozu dienen, wie die 
Aussichten auf Erfolg (oder Misserfolg) 
einer Behandlung sind, welche Alternati-
ven sich bieten, welche Nebenwirkungen 
auftreten können und welche Kosten sie 
verursachen, um mit informierten Ent-
scheidungen Einfluss auf den Behand-
lungsprozess nehmen zu können (vgl. 
SVR 2014; 2018).

Aufgrund des großen medizinischen 
Angebots, der freien Arztwahl und in 
Ermangelung einer flächendeckenden 
direkten Patientensteuerung sowie un-
zureichender öffentlich zugänglicher 
Informationen über Leistungsangebote 
und Qualität, sehen sich Patienten im Be-
darfsfall mit einer Vielzahl von Auswahl-
möglichkeiten konfrontiert: Hausarzt 
oder Facharzt? Bereitschaftsdienst oder 
Notaufnahme? Um die Patientenorien-
tierung innerhalb des hochspezialisierten 

Ein modernes Vergütungssystem  
muss darauf ausgerichtet 
sein, eine hohe Qualität in der 
Versorgung zu fördern.
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gesetzt, keine unnötigen Untersuchun-
gen durchzuführen. Die Idee ist analog 
zu anderen pauschalierenden Systemen, 
wie dem DRG-System in der stationären 
Versorgung. Der Einsatz von pauschalen 
Vergütungsbestandteilen sollte in einem 
modernen Vergütungssystem insbeson-
dere dort ausgebaut werden, wo ein res-
sourcenschonender Umgang als sinnvoll 
erachtet wird und die Gefahr einer Über-
behandlung besteht. Eine Morbiditäts-
orientierung lässt sich dadurch erreichen, 
dass für morbiditätsbedingte Zusatzauf-
wände Pauschalen gebildet werden. Im 
Gegensatz zur stationären Versorgung 

lassen sich Fälle im ambulanten Bereich 
nicht klar abgrenzen, was indikationsbe-
zogene Pauschalen ungeeignet erscheinen 
lässt. Zudem sind häufig verschiedene 
Arztgruppen an der Behandlung eines 
Patienten beteiligt, die verschiedene 
Aufwände haben und nicht organisato-
risch miteinander verbunden sind. Die 
Abbildung dieser heterogenen Struktur 
in indikationsbezogenen, arztübergrei-
fenden Pauschalen ist nicht praktikabel 
und führt zu Abgrenzungsproblemen 
und Verzerrungen der Anreizstruktu-
ren. Die morbiditätsorientierten Zusatz-
pauschalen sollten daher arztbezogen 
abrechenbar sein.

Neben den pauschalen Vergütungs-
bestandteilen lassen sich für Leistungen, 
die seltener erbracht werden oder welche 
man in besonderem Maße fördern möch-
te, zusätzliche Einzelleistungsvergütun-
gen in das System implementieren. 

Zielorientierte extrabudgetäre 
Vergütung

Je nach Versorgungsziel können in der 
ambulanten Versorgung einzelne Leis-
tungen der morbiditätsbedingten Ge-
samtvergütung (MGV) oder der extra-
budgetären Gesamtvergütung (EGV) zu-
geordnet werden. Die MGV hat sich seit 
ihrer Einführung zur Mengensteuerung 
bewährt. Die Abstaffelung der Punkt-
werte oberhalb von Regelleistungsvo-

die Aufwandsgerechtigkeit erhöhen und 
eine fairere Bewertung der verschiedenen 
Leistungen untereinander fördern. Zur 
empirischen Ermittlung der Sach- und 
Personalkosten sowie der Zeitbedarfe 
ist eine Kalkulationsstichprobe reprä-
sentativer Praxen zu bilden, in denen 
der Ressourcenaufwand gemessen wird. 
Durch die Nutzung dieser empirischen 
Daten kann zum einen eine Anpassung 
an veränderte Kosten stattfinden, zum 
anderen bspw. ressourcensparender tech-
nischer Fortschritt abgebildet werden.

Durch empirische Sachkostenermitt-
lung kann auch die Fixkostendegression 
adressiert werden. Bei Leistun-
gen mit einem hohen Fixkos-
tenanteil kommt es bei häufi-
ger Erbringung zu steigenden 
Deckungsbeiträgen. Diese 
Leistungen sind damit häufig 
überbewertet und spiegeln 
nicht den tatsächlichen Auf-
wand wider. Eine Fixkostende-
gressionsanpassung ist nötig, 
um eine aufwandsgerechte Vergütung zu 
gewährleisten und einer systematischen 
Überbewertung technischer Leistungen 
auf Kosten von Leistungen mit geringem 
technischen Einsatz entgegenzuwirken.

Anreizkompatible Konstruktion

Im Bereich der GKV geht man den Weg 
der Kombination verschiedener Vergü-
tungselemente. Einzelleistungsvergü-
tungssysteme sind geprägt von Fehlan-
reizen, die eine Mengenausweitung über 
das gewünschte, medizinisch indizierte 
Volumen hinaus begünstigen. Pauschale 
Vergütungselemente haben dementgegen 
eher eine Verknappung der Leistungen 
zur Folge. Die Kombination von pau-
schalen Elementen, Einzelleistungsver-
gütungen und erfolgsabhängigen Ver-
gütungsbestandteilen erlaubt jedoch 
die Konstruktion einer zielgerichteten 
Anreizstruktur. Auf diesem Wege sollte 
es ein modernes System ermöglichen, auf 
bekanntgewordene Versorgungsdefizite 
gezielt zu reagieren oder neue Versor-
gungsziele durch Schaffung einer ent-
sprechenden Anreizstruktur zu fördern.

So können in quartalsbezogenen Ver-
sichertenpauschalen viele Leistungen in 
einer Abrechnungsposition zusammen-
gefasst werden. Dadurch wird zum einen 
mischkalkulatorisch sichergestellt, dass 
alle notwendigen Untersuchungen vergü-
tet werden, zum anderen werden Anreize 

sich in einem sich schnell verändernden 
Umfeld nicht gänzlich ausschließen. Sie 
sollten jedoch bei jeder Anpassung des 
Systems, sei es durch Neuaufnahme von 
Leistungen, Anpassungen bestehender 
Leistungen oder Implementierung geän-
derter Versorgungsziele, berücksichtigt 
und möglichst minimiert werden. Ein 
gutes Vergütungssystem ist auch ein 
lernendes System, welches flexibel an 
veränderten Rahmenbedingungen ausge-
richtet werden kann und in der Lage ist, 
bei entstandenen Interessenskonflikten 
einen Kompromiss durch gezielte An-
reizsetzung herbeizuführen, welcher die 
Interessen aller Beteiligten wieder best-
möglich zusammenführt. 

3. Elemente eines modernen 
Vergütungssystems

Ein modernes Vergütungssystem für 
den ambulanten Bereich erfordert den 
zielgerichteten Einsatz verschiedener Ins-
trumente. Durch die Kombination dieser 
Instrumente lassen sich gezielte Anreize 
in der Versorgung setzen. Zudem bedarf 
es empirischer Grundlagen, auf deren 
Basis eine an der Versorgungsrealität ori-
entierte Weiterentwicklung möglich ist.

Aufwandsgerechte Kalkulation

Eine aufwandsgerechte Kalkulation ist 
eine notwendige Bedingung einer an der 
Versorgungsrealität ausgerichteten Wei-
terentwicklung.

Um die Bewertungen der unterschied-
lichen Leistungen kalkulieren zu können 
bedarf es unter anderem der Ermittlung 
der Sachkosten und der Personalkosten, 
die bei der Behandlung anfallen. Diese 
Daten sollten regelmäßig anhand em-
pirischer Kostenstudien ermittelt und 
angepasst werden. Auch in Bezug auf den 
Zeitbedarf ärztlicher Leistungen sollten 
empirische Erhebungen durchgeführt 
werden. Der Trend zu zunehmender Dele-
gation an nichtärztliches Personal sowie 
die Möglichkeit zur parallelen Leistungs-
erbringung bei bestimmten Leistungen 
führt aktuell zu einer Überbewertung 
der im Vergütungssystem hinterlegten 
Annahmen über den ärztlichen Zeitauf-
wand. Das in den Leistungen enthaltene 
Delegationspotenzial könnte durch em-
pirische Datengrundlagen genauer er-
fasst und in den Abrechnungspositionen 
abgebildet werden. Eine Anpassung an 
die tatsächlichen Zeitaufwände würde 

Ein modernes Vergütungssystem 
ist ein lernendes System, 
welches flexibel an veränderten 
Rahmenbedingungen 
ausgerichtet werden kann.
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Faktoren, wie etwaige Komorbiditäten 
oder die Compliance des Patienten, ex 
post nivellieren. 

Die richtige Mischung

Ein modernes Vergütungssystem sollte 
demnach die Kombination von pau-
schalierenden Elementen, Einzelleis-
tungsvergütungen und erfolgsabhängi-
gen Elementen ermöglichen und je nach 
Versorgungsdefizit oder -ziel eine flexible 
Anpassung erlauben. Darüber hinaus 
sind auch nicht-monetäre Anreize ein 
vielversprechender Ansatz. Dabei sind 
die drei primären Ziele des Vergütungs-
systems, die Ausrichtung am Patienten-
wohl, die Berücksichtigung der Interes-
sen der Versichertengemeinschaft sowie 
die faire Entlohnung der Ärzte möglichst 
gut in Einklang zu bringen. Durch eine 
kontinuierliche Weiterentwicklung des 
Vergütungssystems werden Fehlanrei-
ze, die dem intrinsischen Interesse der 
beteiligten Ärzte sowie der Patienten an 
einer guten medizinischen Behandlung 
entgegenstehen, eliminiert und die An-
reizstruktur somit auf das gemeinsame 
Ziel hin ausgerichtet.

4. Anpassungsoptionen eines 
moderneren Vergütungssystems

Wie vorgehend ausgeführt soll ein gu-
tes Vergütungssystem verschiedene 
Funktionen erfüllen. Um eine stetige 
Verbesserung des Systems erreichen zu 
können, müssen die einzelnen Bestand-
teile flexibel einsetzbar und miteinander 
kombinierbar sein sowie stetig an die 
Versorgungsrealität angepasst werden.

Vor diesem Hintergrund könnte z. B. 
auch die stärkere Förderung der spre-
chenden Medizin innerhalb des Ver-
gütungssystems erreicht werden. Bei 
technischen Leistungen, die durch einen 
hohen Fixkostenanteil charakterisiert 
sind und damit bei häufiger Erbringung 
steigende Deckungsbeiträge ermögli-
chen, bestehen deutliche Anreize zur 
Mengenausweitung, welche eine indi-
rekte Schlechterstellung der sprechen-
den Medizin zur Folge hat, die weder 
im Sinne der Patienten noch im Sinne 
der Versichertengemeinschaft ist. Hier 
ist durch Berücksichtigung z. B. einer 
Fixkostendegression die entsprechende 
Anreizstruktur so zu setzen, dass Ver-
sorgungsziele optimal erreicht werden 
können.

Indikationen involviert; Ergebnisse sind 
in hohem Maße vom Patienten abhän-
gig und Komorbiditäten machen eine 
direkte Messung der Ergebnisqualität 
häufig nicht möglich. Dennoch könn-
ten Qualitätsanreize gesetzt werden. 
Bereits heute gelten für den Großteil 
der ärztlichen Leistungen Qualitätsvor-
gaben, welche sich in Richtlinien des 
G-BA und insbesondere in bundesman-
telvertraglichen Vereinbarungen nach 
§ 135 Abs. 2 SGB V finden. In diesen 
Vereinbarungen werden Vorgaben zur 
Struktur-, Prozess- und  Ergebnisqua-
lität definiert, deren Erfüllung ein Ver-
tragsarzt nachweisen muss, um quali-
tätsgesicherte Leistungen zu Lasten der 
GKV abrechnen zu können. Diese Vor-
gaben, welche kein direktes Element des 
Vergütungssystems sind, sind geeignet, 
nicht-monetäre Anreize zu konstruie-
ren. Die Veröffentlichung von Daten aus 

der Qualitätssicherung würde 
beispielsweise Qualitätsan-
reize implementieren, welche 
die intrinsische Motivation an 
qualitativ hochwertiger Leis-
tungserbringung unterstüt-
zen und in Einklang mit den 
Zielen aller Beteiligten ste-
hen (vgl. Albrecht/Ochmann 
2018). Zusätzlich ließe sich 
das System um Qualitätsin-
dikatoren für einfach zu mes-
sende Behandlungsergebnisse 
erweitern, die Grundlage ei-

ner erfolgsabhängigen Vergütung sein 
können. Eine impfquotenabhängige 
Vergütung der Kinderärzte wäre ein 
mögliches Beispiel zur Implementierung 
erfolgsabhängiger Vergütungselemente. 
Neben direkt messbaren Qualitätsindi-
katoren ließe sich auch eine leitlinienge-
rechte Versorgung als ein Qualitätsziel 
finanziell fördern (FES 2013). Es würde 
damit nicht die Ergebnisqualität selbst 
gefördert, sondern eine Behandlung, 
die im Regelfall zu guten Ergebnissen 
führen sollte. Durch diese umfassende 
prozessbezogene Anreizsetzung lassen 
sich weitere Sekundärziele implementie-
ren, wie die Förderung der Kooperation 
mit anderen Arztgruppen oder Sektoren 
oder die Koordination der Behandlung 
durch einen Hausarzt. Des Weiteren 
würden durch die Ausrichtung am 
Behandlungsprozess statt des Behand-
lungsergebnisses keine komplizierten 
Anpassungsmechanismen nötig, die die 
vom Arzt nur bedingt  beeinflussbaren 

lumina verringert die Attraktivität der 
Leistungsmengenausweitung über das 
medizinisch notwendige Maß hinaus. 

Neben der MGV übernimmt auch 
die EGV eine steuernde Funktion in der 
ambulanten Versorgung. Mit heutigem 
Stand werden gut ein Drittel aller ambu-
lanten Leistungen über die EGV vergütet. 
In diesem abgegrenzten Bereich werden 
damit die Anreize eines Einzelleistungs-
vergütungssystems gesetzt. Es lassen sich 
so besonders förderungswürdige ärzt-
liche Leistungen gezielt incentivieren. 
Früherkennungsuntersuchungen haben 
beispielsweise gleichermaßen einen Nut-
zen für die Versichertengemeinschaft 
als auch für die einzelnen Patienten und 
werden als besonders förderungswür-
dig angesehen. Aus den bereits eingangs 
kurz beschriebenen Fehlanreizen von 
Einzelleistungsvergütungen ergibt sich 
für den Bereich der EGV eine besonde-

re Verantwortung. Nur Leistungen, bei 
denen eine Leistungsausweitung tatsäch-
lich von der Versichertengemeinschaft 
erwünscht und für Patienten nützlich 
ist, sollten in der EGV vergütet werden. 
Leistungen, deren Förderungswürdigkeit 
weniger eindeutig ist, sollten nicht in 
der EGV vergütet werden. Für solche 
Leistungen sollten Zuschläge zu Abrech-
nungspositionen innerhalb der MGV 
gewählt werden, durch die eine gezielte 
Förderung einzelner Leistungen gewähr-
leistet werden kann, ohne die Fehlanrei-
ze einer reinen Einzelleistungsvergütung 
zu implementieren. 

Erfolgsabhängige 
Vergütungselemente

Die Messung eines arztbezogenen Be-
handlungserfolges ist in der ambulan-
ten Versorgung schwierig. Häufig sind 
mehrere Ärzte in der Behandlung eines 
Patienten zur selben oder verschiedenen 

Ein modernes 
Vergütungssystem sollte 
die Kombination von 
pauschalierenden Elementen, 
Einzelleistungsvergütungen 
und erfolgsabhängigen 
Elementen ermöglichen.
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stationärer Aufenthalte, können er-
folgsabhängige Vergütungsbestandteile 
sowie praxisbezogene Veröffentlichung 
von Daten der Qualitätssicherung dazu 
beitragen, einen stärkeren Qualitäts-
wettbewerb zu initiieren, wodurch sich 
mitunter die Versorgung chronisch Er-
krankter weiter verbessern könnte und 
sich so weitere stationäre Aufenthalte 
vermeiden ließen.

Evidenzbasierte Anpassung

Die sich verändernden gesundheitspoli-
tischen, technischen und medizinischen 
Gegebenheiten sowie die Entwicklung 
der Morbidität machen eine kontinuier-
liche Anpassung des Vergütungssystems 

notwendig. Die Ausrichtung 
des Systems auf neue Versor-
gungsziele und an neuen Rah-
menbedingungen kann nicht 
allein durch die Aufnahme 
neuer Leistungen oder die 
Zuordnung zur MGV oder 
EGV stattfinden. Innerhalb 
eines modernen Vergütungs-
systems sollte die Anpassung 
daten- und evidenzbasiert in 
einem kontinuierlich durchzu-
führenden Anpassungs- und 
Evaluationsprozess erfolgen. 

Ein standardisierter Prozess der kontinu-
ierlichen Evaluation der Wirkungen von 
Änderungen im Vergütungssystem, wie 
auch der Wirkung des Gesamtsystems, 
sollte die Grundlage für eine zielorien-
tierte Weiterentwicklung des Vergütungs-
systems bilden. Auf diesem Wege können 
Versorgungsdefizite in Gänze betrachtet 
werden und Fehlanreize durch Umstruk-
turierung im Gesamtkontext des Vergü-
tungssystems adressiert werden.

Entgegen historisch bedingter Fort-
schreibung der Leistungen, welche in 
einigen Fällen eine empirische Legiti-
mation vermissen lässt, könnten auf 
Grundlage empirischer Evidenz die Be-
darfsgerechtigkeit und die Anreizkom-
patibilität bei der Weiterentwicklung 
eines modernen Vergütungssystems in 
den Vordergrund rücken.

5. Schlussbemerkungen

Das derzeitige System der ambulanten 
ärztlichen Vergütung steht in dem Ruf, 
komplex und unübersichtlich zu sein. 
Durch die Kombination verschiedener 
Vergütungselemente können jedoch 

gestalten und die Anreizstruktur besser 
mit dem Gesamtsystem abstimmen zu 
können.

Ambulantisierung

Viele Eingriffe können sowohl ambu-
lant als auch stationär erbracht werden. 
Nicht nur aus Gründen der Kostenef-
fektivität sollte demnach dem Grund-
satz „ambulant vor stationär“ bei allen 
Behandlungen gefolgt werden, die am-
bulant mindestens in gleicher Qualität 
erbracht werden können wie stationär. 
Die Ambulantisierung hat neben der Sub-
stitution eine weitere Dimension, die in 
der Vermeidung stationärer Aufenthalte 
besteht (SVR 2018).

In Bezug auf die Substitution stati-
onärer durch ambulant zu erbringen-
de Leistungen sollten sich einheitliche 
sektorenunabhängige Preise aufgrund 
einer höheren Kosteneffektivität an den 
Bewertungen im ambulanten Bereich ori-
entieren. Krankenhäuser mit einer, auf die 
konkrete Leistung bezogen, ineffizienten 
Leistungserbringung haben so keinen An-
reiz die Leistung anzubieten, bzw. den 
Anreiz, durch Schaffung effizienterer 
Strukturen die Leistung kostendeckend 
erbringen zu können. 

Eine (auch nur vorübergehende) Erhö-
hung der im ambulanten Vergütungssys-
tem hinterlegten Preise (vgl. SVR 2018) 
setzt Fehlanreize zur weiteren Leistungs-
ausweitung in einem Bereich, der bereits 
von Mengeneffekten betroffen ist. Hierbei 
ist die Investitionskostenübernahme durch 
die Bundesländer für stationäre Einrich-
tungen, welche für niedergelassene Ärzte 
nicht existiert, zu berücksichtigen, um ei-
nen fairen Wettbewerb zwischen niederge-
lassenen Ärzten und Krankenhäusern zu 
ermöglichen (Nagel et al. 2017).

In Bezug auf die zweite Dimension 
der Ambulantisierung, die Vermeidung 

Telemedizin/Digitalisierung

Durch die Digitalisierung im Gesund-
heitswesen bieten sich sowohl neue Mög-
lichkeiten der Behandlung und Untersu-
chung von Patienten als auch administ-
rative und organisatorische Neuerungen, 
welche die Versorgung verbessern und 
die Effizienz in Praxen erhöhen können.

Bei der Integration neuer telemedizin-
scher Leistungen ist darauf zu achten, 
dass die Chancen der Digitalisierung 
gefördert werden, ohne jedoch neue 
Fehlanreize zu schaffen, die beispiels-
weise dazu führen, dass die Zahl der 
Arzt-Patienten-Konsultationen bzw. der 
Behandlungsfälle in Deutschland noch 
weiter steigt oder dass konventionelle Un-
tersuchungen in medizinisch nicht ver-
tretbarem Maße durch telemedizinische 
Untersuchungen substituiert werden.

Da die Telemedizin mit Blick auf die 
Sicherung der flächendeckenden Ver-
sorgung, die demografische und die 
technische Entwicklung viele Vorteile 
mit sich bringen kann, können in einer 
Übergangsphase über Technikzuschläge 
beispielsweise die angemessene techni-
sche Ausstattung gefördert werden oder 
eigene telemedizinische Abrechnungs-
möglichkeiten in ein Vergütungssys-
tem integriert werden. In diesen sind 
Grenzen des Einsatzes telemedizinischer 
Leistungen zu definieren, die beispiels-
weise die medizinische Notwendigkeit 
eines direkten Arzt-Patienten-Kontaktes 
abbilden.

Die administrativen und organisatori-
schen Neuerungen haben üblicherweise 
das Potenzial, die Arbeitsabläufe zu ver-
bessern: durch vereinfachte digitale Ab-
lage von Untersuchungsergebnissen, er-
weiterte Delegationsmöglichkeiten, den 
vereinfachten Austausch mit ärztlichen 
Kollegen oder die schnelle Erfassung 
der Krankengeschichte durch eine elek-
tronische Patientenakte und der damit 
verbundenen Vermeidung von Doppel-
untersuchungen. Durch diese Neuerun-
gen vereinfacht sich die Koordination 
und Kooperation verschiedener Ärzte 
untereinander, beispielsweise durch die 
Möglichkeiten von Telekonsilen. 

Auch in erfolgsabhängigen Vergü-
tungsbestandteilen lassen sich Anreize 
zur Kooperation abbilden. Die Verände-
rungen durch die Digitalisierung können  
in einem gemeinsamen digitalen Gesamt-
konzept zusammenfließen, um die För-
derung der Telemedizin zielgerichtet zu 

Innerhalb eines modernen 
Vergütungssystems sollte 
die Anpassung daten- und 
evidenzbasiert in einem 
kontinuierlich durchzuführenden 
Anpassungs- und 
Evaluationsprozess erfolgen.
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gungziele zu schaffen. Mit Hilfe einer 
verlässlichen empirischen Evidenz lässt 
sich das System durch den flexiblen 
Einsatz der Vergütungselemente ziel-
orientiert an der Versorgungsrealität 
ausrichten. Dadurch wird das System 
der grundlegenden Intention eines mo-
dernen Vergütungssystems gerechter, in-
dem die Kalkulation den Patienten ins 
Zentrum aller Überlegungen stellt. Die 
Harmonisierung der Interessen durch die 
weitgehende Abwesenheit von Fehlanrei-
zen dient dem Erhalt und Ausbau einer 
nachhaltig finanzierbaren und qualitativ 
hochwertigen medizinischen Versorgung 
im ambulanten Bereich. ■

gleichgerichtete Anreize erreicht werden, 
die dem gemeinsamen Versorgungsziel 
gerecht werden und verzerrende Fehlan-
reize vermeiden.

Für die einzelne Ärztin und den 
einzelnen Arzt spielt das kompliziert 
wirkende Geflecht aus Leistungen 
und Abrechnungsbestimmungen eine 
untergeordnete Rolle: Üblicherweise 
hat die Ärzteschaft u.a. aufgrund der 
zunehmenden Spezialisierung im Ta-
gesgeschäft lediglich einige wenige Ab-
rechnungspositionen zu berücksichtigen, 
deren Zusammenwirken und Abrechen-
barkeit überschaubar ist. Die Vogelpers-
pektive ist lediglich für die Konstruktion 
des Systems relevant und somit von den 
Selbstverwaltungspartnern und der Wis-
senschaft einzunehmen, um die richtige 
Kombination aus Pauschalen und Einzel-
leistungsvergütungen zu finden, welche 
dazu beiträgt, verschiedene Interessen in 
Einklang zu bringen. 

Die aus den Kombinationsmöglich-
keiten erwachsende Flexibilität ist für 
ein modernes Vergütungssystem von 
großer Bedeutung: Auf Versorgungs-
defizite kann zielgerichtet reagiert wer-
den, neue Technologien und gesund-
heitspolitische Entwicklungen können 
abgebildet werden, förderungswürdige 
Versorgungsziele implementiert und 
adjustiert werden. 

In der ambulanten Versorgung sind 
verschiedene Ärzte aus verschiedenen 
Fachrichtungen in unterschiedlichen 
Einrichtungen an der Behandlung eines 
Patienten zu einer oder mehreren Indika-
tionen beteiligt. Anders als im Kranken-
haus, in dem die Einrichtung als Ganzes 
eine gut abzugrenzende fallbezogene Be-
handlungsleistung erbringt und abrech-
net, fehlen im ambulanten Bereich häufig 
klare Endpunkte einer Behandlung und 
eine enge organisatorische Verbindung 
der beteiligten Leistungserbringer. Diese 
unterschiedlichen Voraussetzungen be-
dingen eine arztgruppenspezifische Kal-
kulation aufwandsgerechter Vergütung. 
Eine Morbiditätsorientierung schließt 
dies jedoch nicht aus. Dazu können Zu-
satzpauschalen genutzt werden, welche 
morbiditätsbedingte Aufwände abbilden.

Um eine Weiterentwicklung des Ver-
gütungssystems zu ermöglichen, ist es 
erforderlich die Kalkulationsgrundlagen 
neu zu definieren und insbesondere in 
Form eines kontinuierlichen Evaluati-
onsprozesses Datengrundlagen für die 
Ausrichtung auf erwünschte Versor-
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Soziale Kranken- und Pflegeversi-
cherungen müssen sich als Partner 
kommunaler Daseinsvorsorge ver-
stehen lernen. Es geht um die sub-
jektive Akzeptanz einer objektiven 
Pflicht: zu investieren in lokale 
Strukturen der Sozialraumbildung, 
um dazu beizutragen, die Menschen 
zur teilhabenden Selbstbestim-
mung zu befähigen. Dies wird im 
Lichte der Vulnerabilität des homo 
patiens im Lichte des Verfassungs- 
und Sozialrechts begründet.
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